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B e r i c h t

Der Ausschuss für Finanzen hat den Einzelplan 10 – Ministerium für Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft des Staatshaushaltsplans für die Haushaltsjahre
2018/19 in seiner 23. Sitzung am 24. November 2017 beraten. 

In die Beratung einbezogen wurde auch die Mitteilung des Ministeriums für Fi-
nanzen vom 8. November 2017 betr. Beschäftigungsbedingungen, Bezüge, Dota-
tionen und Ausstattung der vom Land Baden-Württemberg aufgrund außertarif -
licher Sonderverträge Beschäftigten – Drucksache 16/3019, soweit sie den Ein -
zelplan 10 berührt.

Die zu dieser Einzelplanberatung schriftlich eingebrachten Änderungsanträge
10/1 bis 10/14 sind diesem Bericht beigefügt (siehe Anlagen).
Der Vorsitzende begrüßt die Vertreterinnen und Vertreter des Ministeriums für
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft.

Der Berichterstatter für den Bereich Umwelt weist einführend darauf hin, die
Zahlenangaben habe er zur besseren Verständlichkeit gerundet.

Er berichtet, das Volumen des Einzelplans 10 erhöhe sich von 527 Millionen € im
Jahr 2017 auf 567 Millionen € im Jahr 2018 und 594 Millionen € im Jahr 2019.
Dies entspreche 1,2 % des gesamten Landeshaushalts. Damit verfüge das Um -
welt ministerium nach wie vor über den kleinsten Haushalt aller Fachressorts.

Die Zahl der Personalstellen im Zuständigkeitsbereich des Umweltministeriums
steige von 1 125 im Jahr 2017 auf 1 286 im Jahr 2019. Die Personalkosten stiegen
laut Plan von 121 Millionen € im Jahr 2017 auf 141 Millionen € im Jahr 2019. 

Trotz der genannten Aufstockung bleibe das Umweltministerium ein wenig per-
sonalintensives Haus. Dies werde zum einen daran deutlich, dass die Personalaus-
gaben des Umweltministeriums nur 0,5 % der Personalausgaben des Landes aus-
machten, während das Gesamtvolumen des Haushalts des Umweltministeriums
1,2 % des Landeshaushalts entspreche. Zum anderen betrage der Personal -
kostenanteil des Umweltministeriums 24 %, während die Personalausgaben im
gesamten Landeshaushalt über 40 % ausmachten. Daran zeige sich, dass der An-
teil der Personalkosten am Haushalt des Umweltministeriums immer noch außer -
ordentlich gering sei, selbst wenn die Personalerhöhungen, über die aktuell debat-
tiert werde, griffen.

Im Haushalt des Umweltministeriums würden 55 neue k.w.-Stellen ausgebracht.
Diese dienten dem Zweck, dass Spezialisten des Hauses, deren Eintritt in den
Ruhestand bevorstehe, sowie neu eingestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die deren Aufgabe künftig übernehmen sollten, ein Jahr lang parallel beschäftigt
werden könnten, um sicherzustellen, dass ein geordneter Übergang bzw. eine ge -
ordnete Übergabe stattfinde und damit über Jahrzehnte hinweg erworbenes Wis-
sen nicht verloren gehe. 

Die genannten 55 k.w.-Stellen seien Bestandteil des Stellenaufbaus im Bereich
der Umweltverwaltung im Umfang von 225 Stellen. Wichtig sei, darauf hinzu -
weisen, dass die 55 k.w.-Stellen bis spätestens 2024 wegfielen, sodass der struk-
turelle Stellenaufbau letztlich 170 Stellen betrage. 

Ohne Berücksichtigung der 55 k.w.-Stellen, die mit der beschriebenen Sonder -
situation zusammenhingen, sei bei den sonstigen k.w.-Stellen ein Rückgang von
55,5 im Jahr 2016 auf 47,5 im Jahr 2017 und 45 im Jahr 2018 festzustellen.
Diesen Abbau durch das Ministerium sehe er als erfreulich an. 

Begründet werde der nennenswerte Stellenaufbau im Umweltressort mit den Er -
geb nissen des Bogumil-Gutachtens, das anhand eines Ländervergleichs aufge -
zeigt habe, dass in der baden-württembergischen Umweltverwaltung ein Bedarf
an zusätzlichen Stellen bestehe. Erwähnenswert sei, dass Wirtschaftsverbände re -
lativ intensiv für diesen Stellenaufbau geworben hätten.

Zur Erfüllung der vom Finanzministerium vorgegebenen strukturellen Einsparun-
gen im Landeshaushalt von 300 Millionen € bzw. 600 Millionen € in den Haus -
haltsjahren 2018 und 2019 müsse das Umweltministerium gemäß einem vorge -
gebenen Schlüssel einen Anteil von 2,2 % erbringen. Gemessen an dem Anteil des
Umwelthaushalts am Gesamthaushalt von 1,2 % erbringe das Umweltministerium
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damit eine überdurchschnittliche Einsparleistung. Gegenüber dem Haushaltsjahr
2017 gehe der prozentuale Anteil des Umweltministeriums an der zu erbringen-
den Einsparleistung aber von 3,2 % auf 2,2 % zurück. Ursache sei eine Änderung
des Berechnungsmodells, wonach auch Einsparungen bei den Sachmitteln und
den Förderprogrammen zugrunde gelegt würden.

Die größten Posten im Haushalt des Umweltministeriums bildeten die vier Kapi-
tel 1005, 1008, 1002 und 1011. In Kapitel 1005 – Wasser und Boden – stiegen die
Gesamtausgaben von 225 Millionen € im Jahr 2016 auf 256 Millionen € im Jahr
2019. Dieser Bereich, der über 40 % der Gesamtausgaben des Umweltministeri-
ums ausmache, sei zumindest in finanzieller Hinsicht der Kernbereich des Um -
weltministeriums. Die Gesamtausgaben in Kapitel 1008 – Naturschutz und Land-
schaftspflege – stiegen von 56 Millionen € im Jahr 2017 auf 72 Millionen € im
Jahr 2019 an und machten somit rund 12 % des Haushalts des Umweltministeriums
aus. Die Gesamtausgaben in Kapitel 1002 – Allgemeine Bewilligungen – stiegen
von 54 Millionen € im Jahr 2017 auf 55 Millionen € im Jahr 2019 und machten
damit ebenso rund 9 % des Haushalts des Umweltministeriums aus wie die Ge -
samt ausgaben in Kapitel 1011 – Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz –, die
im Jahr 2019 mit 53 Millionen € in gleicher Höhe wie im Jahr 2017 veranschlagt
seien. Diese vier Kapitel umfassten fast drei Viertel des gesamten Umweltetats. 

Die Ausgaben in Kapitel 1005 hingen in hohem Maß mit EU-rechtlichen Ver -
pflichtungen wie der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie und
von internationalen Verträgen, etwa dem Integrierten Rheinprogramm, zusam-
men. Die Erhöhung der Ausgaben in diesem Kapitel resultiere in wesentlichem
Maß aus einer Veränderung im Zusammenhang mit den KIF-Mitteln und einer
Absprache mit den kommunalen Landesverbänden, wonach künftig zusätzliche
Mittel des Landes etwa für die Abwasserentsorgung und Kanalisation bereit-
gestellt würden.

In Kapitel 1005 seien relativ hohe Einnahmen ausgewiesen wie die Einnahmen
aus dem Wasserpfennig, die nach den Planungen auf 97,5 Millionen € im Jahr
2019 anstiegen und zweckgebunden wieder ausgegeben würden, sowie durch-
laufende Mittel des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse -
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ in Höhe von 26 Millionen € bis
28 Millionen €. 

Die Erhöhung der Gesamtausgaben in Kapitel 1008 auf 72 Millionen € beruhe im
Wesentlichen auf EU-rechtlichen Verpflichtungen, Stichwort Natura 2000 sowie
ein dazu anhängiges EU-Vertragsverletzungsverfahren.

In Kapitel 1002 stiegen die Versorgungsausgaben von 39,2 Millionen € im Jahr
2017 auf 41,5 Millionen € im Jahr 2019 sowie die Beihilfen von 9,5 Millionen €
im Jahr 2017 auf 10 Millionen € im Jahr 2019. Im Zusammenhang mit der deut-
lichen Erhöhung im Bereich der Versorgungsausgaben, der alle Ressorts sehr
stark betreffe, sei es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Landesregierung an an-
derer Stelle im Haushalt einmalig 120 Millionen € dem Versorgungsfonds
zuführe und ab 2020 pro neu eingestelltem Beamten 750 € bzw. pro neu geschaf-
fener Stelle 1 000 € monatlich in den Versorgungsfonds einzahlen werde.

In Kapitel 1011 entfielen die Ausgaben im Wesentlichen auf Kosten für Sachver-
ständigengutachten in atomrechtlichen Verfahren, die aber im Grundsatz komplett
von den Betreibern der Atomkraftwerke an das Land bezahlt würden. Insoweit
handle es sich hierbei um durchlaufende Mittel.

Zusammenfassend sei zu den Kapiteln, zu denen er Berichterstatter sei, festzu -
stellen, dass der Einzelplan des Umweltministeriums exemplarisch sowohl die Er-
fordernisse der Einsparung zur Bewältigung des derzeit noch bestehenden struk-
turellen Problems als auch die politische Schwerpunktsetzung in diesem Bereich
widerspiegle.

Abschließend dankt er den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums
für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft für ihre Tätigkeit und die ihm geleistete
Unterstützung in seiner Funktion als Berichterstatter. 

Der Berichterstatter für den Bereich Klima und Energiewirtschaft schließt sich
dem Dank an das Ministerium für die Unterstützung seiner Tätigkeit als Bericht -
erstatter an.
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Er trägt vor, in der Kapitelstruktur hätten sich keine Änderungen im Einzelplan 10
ergeben. 

An den Gesamtausgaben des Landeshaushalts habe der Einzelplan 10 einen An-
teil von 1,16 %. Im Rahmen der Konsolidierungsvorgaben habe der Haushalt des
Umweltministeriums einen Beitrag von 6,5 Millionen € im Jahr 2018 und 12,92
Millionen € im Jahr 2019 zu erbringen. Dies sei für ein kleines Haus sicherlich
schwierig, wenn auch die absolute Höhe wesentlich geringer sei als bei den großen
Ministerien. 

Zur Erfüllung der Konsolidierungsvorgaben würden folgende Einsparungen vor -
genommen: In Kapitel 1007 erfolgten Kürzungen in Titelgruppe 74 – Umwelt-
forschung, Umwelttechnologien und Ressourceneffizienz – in Höhe von 700 000 €,
in Titelgruppe 85 – Maßnahmen des Klimaschutzes – in Höhe von 1 Million € im
Jahr 2018 und 1,5 Millionen € im Jahr 2019 sowie in Titelgruppe 96 – Projekte
und Maßnahmen im Bereich Klimawandel und Anpassung in Baden-Württem-
berg – in Höhe von 381 000 € im Jahr 2018 und 502 000 € im Jahr 2019. In Kapi-
tel 1009 erfolgten Kürzungen in Titelgruppe 70 – Maßnahmen zur Unterstützung
einer effizienten Strom- und Wärmeerzeugung und -verwendung im Rahmen der
Neuausrichtung der Energieversorgung – in Höhe von 1,1 Millionen € im Jahr
2018 und 2,2 Millionen € im Jahr 2019 sowie in Titelgruppe 71 – Maßnahmen zur
Unterstützung der energetischen Sanierung im Gebäudebestand, Gebäudeener -
gieeffizienz – von rund 380 000 € im Jahr 2018 und 740 000 € im Jahr 2019. Ins -
gesamt ergäben sich Einsparungen von ungefähr 8 Millionen € im Energie -
bereich.

Deutliche Mittelzugänge seien in folgenden Bereichen erkennbar: In Kapitel 1007
erfolgten Mittelzugänge in Höhe von 2,7 Millionen € im Jahr 2018 und 5,5 Mil-
lionen € im Jahr 2019 insbesondere für den Bereich Klimaschutz mit dem
Aktions programm Klimaschutz 2020 BW, dem Programm „Klimaschutz Plus“,
dem Klimaschutzpakt usw. In Kapitel 1009 erfolgten Mittelzugänge in Höhe von
2,7 Millionen € im Jahr 2018 und 5,4 Millionen € im Jahr 2019, die u. a. für eine
neue Kampagne der Öffentlichkeitsarbeit, für ein gemeinsames Förderprogramm
mit der L-Bank zur Ressourcenfinanzierung, für die Förderung der Solarthermie
in Verbindung mit Wärmenetzen, für die Solaroffensive und die Förderung der
Kleinen Wasserkraft eingesetzt würden. In Kapitel 1009 Titelgruppe 71 gebe es
Mittelzugänge von 2,9 Millionen € im Jahr 2018 und 5,4 Millionen € im Jahr
2019 für das Förderprogramm Modellvorhaben „Standardisierte energetische
Sanierung“ und den Wettbewerb „Kostengünstig und energetisch hochwertig
Bauen und Modernisieren“. In Kapitel 1007 gebe es Mittelzuwächse von 3 Mil-
lionen € im Jahr 2018 und 2,7 Millionen € im Jahr 2019 für die Umsetzung und
Weiterentwicklung der Landesstrategie Ressourceneffizienz einschließlich der
Errichtung eines „Thinktank Industrielle Ressourcenstrategien“. Ferner würden in
Kapitel 1007 Titelgruppe 74 für jedes Haushaltsjahr jeweils 1 Million € für ein
Forschungsprogramm zum Bereich PFC eingestellt. Die Mittelzuwächse addier -
ten sich auf eine Summe von grob 30 Millionen €.

Insgesamt erfolge ein Anstieg der Gesamtausgaben im Bereich des Umweltminis-
teriums um rund 12,7 % von 527 Millionen € im Jahr 2017 auf 593 Millionen € im
Jahr 2019. Dabei ergebe sich im Bereich der Personalausgaben der größte Zuwachs,
und zwar um rund 16,1 %: von 121,1 Millionen € auf 140,6 Millionen €.

Der Vorsitzende weist darauf hin, die Fraktionen hätten sich darauf verständigt,
auf eine allgemeine Aussprache zu verzichten. 

Der Ausschuss nimmt von der Mitteilung Drucksache 16/3019, so -
weit diese den Einzelplan 10 betrifft, ohne Widerspruch Kenntnis. 

Ferner nimmt der Ausschuss vom Vorwort, von den produktorien-
tierten Informationen sowie der grafischen Übersicht der Fach-
bzw. Servicebereiche ohne Widerspruch Kenntnis. 
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Kapitel 1001

Ministerium

Ein Abgeordneter der Fraktion der FDP/DVP weist zum Änderungsantrag 10/1
darauf hin, die FDP/DVP habe zum Einzelplan 10 mehrere Anträge eingebracht,
die an verschiedenen Stellen eine Streichung von im Haushaltsentwurf vorge -
sehenen zusätzlichen Stellen vorsähen. Es gehe keineswegs darum, die 225 vorge-
sehenen zusätzlichen Stellen im Bereich des Umweltministeriums allesamt zu
streichen; manche der in den Kapiteln 1005 – Wasser und Boden –, 1006 – Im-
missionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung – und 1008 – Natur -
schutz und Landschaftspflege – veranschlagten zusätzlichen Stellen würden nicht
zur Streichung vorgesehen. 

Die von seiner Fraktion vorgesehenen Kürzungen im Einzelplan 10 dienten der
Freischaffung von Mitteln für andere Bereiche, in denen der Handlungsdruck
stärker sei, wie für den Bereich Soziales, die Krankenhausstrukturförderung und
eine Aufstockung der Zahl der Amtstierärzte. Auch im Bereich der Naturparke
könne mit dem Einsatz von Mitteln in Verbindung mit ehrenamtlicher Arbeit viel
erreicht werden. 

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD äußert, seine Fraktion habe sich intensiv
mit der Stellensituation beschäftigt. Teilweise hätten die Argumente der Landes -
regierung die SPD überzeugt. Gewisse Bedarfe leiteten sich aus dem Bogumil-
Gutachten und aus Aufgabenzuwächsen sowie den Notwendigkeiten des Know-
how-Transfers und der Unterstützung der Wirtschaft durch Verfahrensbeschleuni-
gungen ab. Darüber hinaus warte seine Fraktion noch auf eine Stellungnahme der
Landesregierung zu einem SPD-Antrag, um die Stellenentwicklung im Detail zu
sehen. 

Im Grunde werde die SPD-Fraktion den Stellenerhöhungen bei den unteren
Natur schutzbehörden und den Regierungspräsidien zustimmen und sich bei der
Beschlussfassung über die Schaffung zusätzlicher Stellen beim Ministerium und
der LUBW der Stimme enthalten. 

Unter Bezugnahme auf die vorliegenden Änderungsanträge der FDP/DVP-Frak-
tion fragt er, wie die Zuschlüsselung der 55 neu zu schaffenden k.w.-Stellen, die
bis zum Jahr 2024 wieder abgebaut werden sollten, auf die veranschlagten Neu -
stellen im Ministerium und bei der LUBW sei.

Ein Abgeordneter der Fraktion GRÜNE weist darauf hin, das Bogumil-Gutach -
ten, das einen Vergleich der Umweltverwaltung Baden-Württembergs mit den
Um weltverwaltungen der anderen großen Flächenländer Westdeutschlands vorge -
nommen habe, komme zu dem Ergebnis, dass Baden-Württemberg im Umwelt-
bereich am Rande einer Mangelverwaltung stehe.

Die Umweltverwaltung habe über Jahrzehnte zu den Bereichen gehört, die von
Personaleinsparmaßnahmen nicht verschont geblieben seien, und sei in dieser
Hinsicht ziemlich ausgezehrt. 

Der vorgesehene Stellenaufwuchs sei in der Sache begründet und leite sich aus
den über spezielle Arbeitsgruppen auf den verschiedenen Ebenen ermittelten Be-
darfen ab. Auch verschiedenste Wirtschaftsverbände wie der VCI und der ISTE
sprächen sich für einen qualifizierten Stellenaufwuchs zur Verfahrensbeschleuni-
gung aus. 

Derzeit laufe ein Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen die Bundesrepublik
Deutschland wegen Nichtumsetzung einer EU-Richtlinie zum Naturschutzrecht.
Auch Baden-Württemberg sei hier in der Pflicht.

Das Land habe in der letzten Legislaturperiode mit Unterstützung der FDP/DVP-
Fraktion landesweit Landschaftserhaltungsverbände gegründet. Einige Verbände,
die erst 2015 oder 2016 gegründet worden seien, seien erst jetzt arbeitsfähig. Das
Land stehe jetzt in der Pflicht, die Managementpläne zu erstellen. Sollte dies nicht
rechtzeitig geschehen, drohe ein großes Problem.

Für die Naturparke würden die Zuschüsse angehoben, sodass die Personalausstat-
tung um 1,5 Stellen pro Naturpark erhöht werden könne. Insofern werde die
Forderung der FDP/DVP umgesetzt. Dies sei jedoch Gegenstand der Beratung
des Einzelplans 08: Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.
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Die Grünen hielten den vorgesehenen Stellenaufbau im Bereich der Umweltver-
waltung für zwingend erforderlich und lehnten daher die hierzu gestellten Än-
derungsanträge der FDP/DVP ab. 

Der Abgeordnete der Fraktion der FDP/DVP merkt an, er erachte es als wenig
sinnvoll, über die Qualität von Gutachten zu diskutieren, in denen die Befragten
sich dazu äußern sollten, ob sie für ihren Fachbereich mehr Unterstützung brauch -
ten.

Er habe bereits erläutert, dass seine Fraktion mit den Mitteln, die bei einer An-
nahme ihrer Änderungsanträge frei würden, Akzente in anderen Bereichen setzen
wolle.

Ein Abgeordneter der Fraktion der AfD äußert, seine Fraktion könne einem Per-
sonalaufwuchs in gewissen Bereichen, der sachlich begründet sei, zustimmen. Es
gebe aber auch einige Gebiete, in denen, wie von dem Sprecher der FDP/DVP
ausgeführt, ein Personalaufwuchs nicht unbedingt gerechtfertigt sei. Die AfD
werde insoweit den Änderungsanträgen der FDP/DVP zustimmen, aber keine
eigenen Änderungsvorschläge vorlegen. 

Der Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft legt dar, das Ministerium
habe vor dem Hintergrund, dass es immer wieder Meldungen gegeben habe,
wonach Probleme beim Vollzug in Baden-Württemberg bestünden, hierzu drei
renommierte Verwaltungsrechtler mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt.
Das Gutachten sei zu dem Ergebnis gekommen, dass Baden-Württemberg hin-
sichtlich der Stellenausstattung unter Zugrundelegung verschiedener Indikatoren
im Vergleich der vier untersuchten großen Flächenländer am Ende der Skala stehe.

Das Gutachten sei nicht die Grundlage für das, was im Haushaltsplanentwurf
vorgesehen sei. Das Gutachten sei vielmehr Anlass gewesen, einen Prozess ein -
zuleiten, bei dem unter Beteiligung anderer Ministerien, der Regierungspräsidien,
der kommunalen Landesverbände sowie von Personalvertretungen über mehrere
Monate hinweg die Frage erörtert worden sei, wie vor dem Hintergrund der
Einsparmaßnahmen in der Vergangenheit und der steigenden Anforderungen in
der Zukunft eine gute Umweltverwaltung in Baden-Württemberg sichergestellt
werden könne. Zu den zu bewältigenden Herausforderungen zählten u. a. die ge -
stiegenen EU-rechtlichen Anforderungen, die neuen Aufgaben etwa im Bereich
der Windkraft sowie die anstehenden Herausforderungen im Zusammenhang mit
der Fluktuation aufgrund von Altersabgängen sowie Aufgaben im Bereich der
Digitalisierung. 

Ergebnis des angesprochenen Prozesses sei ein Paket von weit über 30 Maßnah-
men. Zu den Schwerpunkten gehörten die Organisation eines Wissensmanage-
ments, der Aufbau eines Kompetenzzentrums Umweltverwaltung sowie Maß -
nahmen der Verfahrensbeschleunigung, der Kompetenzübertragung, der Digi -
talisierung, der Zusammenarbeit von unteren Verwaltungsbehörden und der Be -
reitstellung von Spezialistenwissen.

Für eine qualitätsvolle Umsetzung dieser Maßnahmen sei eine Steuerung er-
forderlich. Hierfür würden die 12,5 Stellen im Bereich des Ministeriums benötigt,
deren Streichung in dem Änderungsantrag 10/1 begehrt werde. 

Von den 55 k.w.-Stellen, deren Wegfall bis zum 1. Januar 2024 zu erfolgen habe,
entfielen 38 Stellen auf die unteren Verwaltungsbehörden, 16 Stellen auf die
Regierungspräsidien und eine Stelle auf die LUBW. 

Der Änderungsantrag 10/1 wird mehrheitlich abgelehnt. 

Kapitel 1001 mehrheitlich genehmigt.

Kapitel 1002 bei einigen Enthaltungen einstimmig genehmigt.

Kapitel 1005 und 1006 jeweils einstimmig genehmigt. 
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Kapitel 1007

Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelttechnik

Der Vorsitzende ruft die Änderungsanträge 10/7, 10/8, 10/11 und 10/12 mit zur
Beratung auf.

Ein Abgeordneter der Fraktion der AfD führt aus, nach Ansicht der AfD sei der
Einfluss Baden-Württembergs auf das Weltklima nicht so stark, wie die Lan-
desregierung meine. Weit über die Hälfte der weltweiten CO2-Emissionen würden
derzeit von China und Indien ausgesondert, während der Anteil Baden-Württem-
bergs oder Deutschlands gerade einmal im Promille- oder Prozentbereich liege.

Es gebe wissenschaftliche Aussagen, die in Zweifel zögen, dass der Einfluss von
CO2 auf das Klima so gravierend sei, wie dies von gewissen Klimastellen unter-
stellt werde. Klimaänderungen gebe es schon immer seit Bestehen der Erde. Nach
Auffassung der AfD könne CO2 zwar einen gewissen Anteil an der Klimaän-
derung haben, jedoch könne dem Klimawandel durch eine scharfe CO2-Re-
duzierung in Baden-Württemberg nicht wirksam begegnet werden. 

Die AfD lehne alle in Kapitel 1007 etatisierten Aufwendungen ab, soweit diese
noch nicht über Verpflichtungsermächtigungen bereits als Ausgaben verbindlich
festgelegt seien.

Ein Abgeordneter der Fraktion GRÜNE führt aus, mit der Überschreitung von
400 ppm liege die CO2-Konzentration auf der Welt auf dem höchsten Wert seit
800 000 Jahren. 

Deutschland habe als eine der größten Industrienationen und langjähriger Ex-
portweltmeister eine wichtige wirtschaftliche Funktion, aber auch eine Vorbild-
funktion. Dabei komme Baden-Württemberg als wirtschaftsstarkem Bundesland
eine wichtige Aufgabe zu. Auch der kürzlich in Bonn durchgeführte Klimagipfel
habe deutlich gemacht, wie wichtig es sei, sich an positiven und nicht an nega -
tiven Beispielen zu orientieren. 

Der Argumentation in den Begründungen der vorliegenden Änderungsanträge der
AfD zufolge würden derzeit in 100 oder 150 Ländern der Erde „planwirt schaft -
liche Eingriffe in Bürgerrechte und Wirtschaft“ vorgenommen. Es bestehe jedoch
weltweiter Konsens, Maßnahmen zum Klimaschutz zu ergreifen. Selbst in den
USA gebe es eine breite Allianz von Bundesstaaten und Personen, die erklärten,
dass sich die USA diesem Prozess nicht entzögen.

Die AfD trete in der Diskussion eher als Faktenleugner auf, indem sie Wissen -
schaftler zitiere, die zu den Klimawandelleugnern gehörten. Festzustellen sei, dass
die Masse der Wissenschaftler weltweit in ihrem wissenschaftlichen Diskurs von
der Überzeugung ausgingen, dass die Erderwärmung vom Menschen gemacht sei. 

Seine Fraktion werde die hierzu gestellten Anträge der AfD nicht nur ablehnen,
sondern die Inhalte gern auch öffentlich machen, weil die Antragsteller nach
Überzeugung der Grünen hier weit weg von den Fakten seien. 

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD bemerkt zu dem Änderungsantrag 10/11,
seine Fraktion unterstütze das landespolitisch wichtige Anliegen, Nachhaltigkeits -
aspekten bei Beschaffungen mehr Gewicht zu verleihen. Er fragt, weshalb über
die Erhöhung des Haushaltsansatzes hinaus der Bedarf für eine Anhebung um
weitere 100 000 € im Jahr 2018 gesehen werde, ob der in der Begründung des
Antrags angeführte Zweck der Schulung von Beschaffungsstellen in dem ur -
sprüng lichen Ansatz nicht genügend berücksichtigt sei und ob es dabei um kon -
krete Aktivitäten oder nur um neue Prospekte gehe.

Ein Abgeordneter der Fraktion der CDU bringt zu dem Änderungsantrag 10/8
vor, an dem Deckungsvorschlag in der Begründung des Änderungsantrags werde
deutlich, dass die AfD-Fraktion offensichtlich das Prinzip der Deckungsfähigkeit
verschiedener Titel nicht verstanden habe. 

Die Angabe in der Begründung, dass der CO2-Gehalt der Luft 0,04 % betrage, sage
nichts darüber aus, welche Konsequenzen dies für das Klima und die menschliche
Gesundheit habe. 

Zwar könne der Standpunkt vertreten werden, dass es keine abschließende Sicher-
heit auf der Grundlage eines zu 100 % durchgerechneten Modells gebe, wie sich
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das Klima genau entwickeln werde. Wenn dies jedoch zum Anlass genommen
würde, die Meinung des Großteils der Wissenschaftler über die Entwicklung des
Klimas zu ignorieren, würde dies die Menschheit einem enormen Risiko aus -
setzen. Daher bestehe dringender Handlungsbedarf. 

Die Argumentation in der Begründung des Antrags sei symptomatisch für den
geringen Fortschritt im Klimaschutz auf globaler Ebene. Denn mit der gleichen
Argumentation, dass der regionale Einfluss auf das Weltklima nur sehr begrenzt
sei, könnten sämtliche Regionen auf der Welt sich ihrer Verantwortung entziehen.
Daher müsse das Ziel sein, dass die Länder, die wie Baden-Württemberg einen
hohen CO2-Ausstoß pro Kopf aufwiesen und die nötigen Mittel hätten, eine Vor-
bildfunktion im Klimaschutz einnähmen, um das globale Problem anzugehen. 

Der Abgeordnete der Fraktion GRÜNE teilt zu dem Änderungsantrag 10/11 mit,
die Regierungsfraktionen hätten auf der Basis eines parlamentarischen Antrags
einen entsprechenden Bedarf im Bereich Beschaffung erkannt. Auch seitens der
Beschaffungsstellen habe es in letzter Zeit immer wieder Rückmeldungen
gegeben, wonach es sinnvoll und erforderlich sei, in diesem Bereich aufklärend
zu wirken. Darüber hinaus werde sich durch die anstehende Neufassung der Ver-
waltungsvorschrift Beschaffung unter Federführung des Wirtschaftsministeriums
ein zusätzlicher Aufklärungsbedarf ergeben. Hierzu würden sowohl praktische
Materialien als auch Schulungsmaßnahmen für die in den Beschaffungsstellen
tätigen Personen benötigt. Daher solle der Mittelansatz in Titel 547 97 – Sachauf -
wand – über die im Haushaltsentwurf vorgesehene Anhebung hinaus noch erhöht
werden. 

Der Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft erläutert, der Anstieg des
Mittelansatzes in Titel 547 97 resultiere aus der Übertragung der Mittel aus Titel
547 86.

Er betont, um das Thema Nachhaltigkeit in der Beschaffung zu vermitteln und
umzusetzen, seien Schulungen erforderlich. Hierfür stünden seinem Haus bislang
keine Mittel zur Verfügung. Daher wäre er dankbar, solche Mittel zu erhalten. Es
gehe hierbei nicht um Broschüren, sondern um Schulungen im Zusammenhang
mit nachhaltiger Beschaffung. 

Ein weiterer Abgeordneter der Fraktion der SPD fragt, ob die Schulung durch ex-
terne oder eigene Kräfte erfolgen solle. Er merkt an, angesichts der vielfältigen
Beratungsangebote auf dem freien Markt sollte das Land seine eigenen Be-
ratungsaktivitäten möglichst nicht so weit ausdehnen.

Der Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft erwidert, um die neuen
Inhalte der Verwaltungsvorschrift Beschaffung zu vermitteln und einer Nach-
haltigkeit in der Beschaffung größeres Gewicht zu verleihen, seien Schulungen
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erforderlich. Er könne derzeit aber keine
Angaben dazu machen, inwieweit dies über interne Möglichkeiten oder Heran -
ziehung externer Unterstützung gehandhabt werde.

Weiter merkt er an, die Argumentation der AfD, die Klimaschutzmaßnahmen des
Landes seien nicht erforderlich, weil Baden-Württemberg einen geringeren Anteil
am CO2-Ausstoß habe als andere, halte er für unsinnig. Auf die gleiche Weise
ließe sich argumentieren, die Polizei im Land könne abgeschafft werden, weil die
Kriminalitätsrate wesentlich geringer sei als in anderen Ländern. 

Ein weiterer Abgeordneter der Fraktion der AfD bittet darum, dass das Ministeri-
um keine Anträge kommentiere, sondern sich auf die Beantwortung der Fragen
beschränke.

Die Änderungsanträge 10/7 und 10/8 werden jeweils mehrheitlich
abgelehnt.

Den Änderungsanträgen 10/11 und 10/12 stimmt der Ausschuss je -
weils mehr heitlich zu.

Kapitel 1007 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge -
nehmigt. 
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Kapitel 1008

Naturschutz und Landschaftspflege

Der Vorsitzende ruft die Änderungsanträge 10/2, 10/4 und 10/13 mit zur Beratung
auf. 

Ein Abgeordneter der Fraktion GRÜNE legt zum Änderungsantrag 10/13 dar, vor
dem Hintergrund des dramatischen Rückgangs der Arten und Individuen, insbe -
sondere bei Insekten, Vögeln und Fledermäusen, über den in Wissenschaftskrei -
sen bereits seit vielen Jahren aus verschiedenen Regionen Deutschlands und inter-
national berichtet werde und der nun auch in die öffentliche Wahrnehmung ge -
rate, sähen die Fraktionen dringenden Handlungsbedarf, der Erosion im Bereich
der Biodiversität entgegenzuwirken. Hierzu werde ein Sonderprogramm zur
Stärkung der biologischen Vielfalt aufgelegt, das verschiedene Maßnahmen um-
fasse und vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft in Koopera -
tion mit dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz sowie
dem Ministerium für Verkehr umgesetzt werde. Entsprechende Anträge lägen zu
den jeweiligen Einzelplänen vor. 

Ein Abgeordneter der Fraktion der FDP/DVP bemerkt, angesichts der erheblichen
Anhebung des Mittelansatzes in Titel 547 91 – Sonstiger Sachaufwand – im
Haushaltsplanentwurf wolle die FDP/DVP-Fraktion keine weitere Aufstockung,
da auch noch andere wichtige Bereiche berücksichtigt werden sollten. 

Da es bislang abgesehen von der Studie eines Krefelder Vereins noch an wissen -
schaftlichen Untersuchungen zu der Thematik des Insektensterbens fehle, halte
seine Fraktion es für sinnvoll, ein wissenschaftliches Insektenmonitoring durch -
zu führen. Auch einige andere Maßnahmen wie das Herdenschutzprojekt halte die
FDP/DVP für richtig. Andere Teile des vorgesehenen Maßnahmenpakets halte sie
hingegen für schlecht. Deswegen werde sich die FDP/DVP bei der Abstimmung
über den Änderungsantrag 10/13 der Stimme enthalten. 

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD führt aus, seine Fraktion unterstütze dem
Grunde nach den Änderungsantrag 10/13, der eine weitere Erhöhung der bereits
angehobenen Mittelansätze im Haushaltsplanentwurf vorsehe, weil sie die Erhal-
tung der biologischen Vielfalt im Land als eine wichtige Zukunftsaufgabe ansehe.
Allerdings sei es für die Oppositionsabgeordneten schwierig, im Detail zu prüfen,
für welche Maßnahmen welches Geld ausgegeben werde. Er würde erwarten, dass
genauer quantifiziert werde, in welcher Höhe die beantragten zusätzlichen Mittel
von knapp 10 Millionen € im Jahr 2018 für die unter den Buchstaben a bis e der
Begründung des Änderungsantrags 10/13 aufgeführten Maßnahmen wie etwa den
Herdenschutz eingesetzt würden. 

Weiter bringt er vor, der Berichterstatter für den Bereich Umwelt habe darauf
aufmerksam gemacht, wie schwierig es für das Umweltministerium gewesen sei,
die Vorgaben der Finanzministerin zur Senkung des strukturellen Defizits ein -
zuhalten. Vor diesem Hintergrund sei es verwunderlich, dass gerade in Kapitel
1008 Titelgruppe 91 – Naturschutz und Landschaftspflege – eine Senkung des
strukturellen Defizits von gut 2 Millionen € im Jahr 2018 und 4,3 Millionen € im
Jahr 2019 ausgewiesen werde. Dies passe nicht zusammen mit der vorgesehenen
Erhöhung der Ansätze um 10 Millionen €.

Der Abgeordnete der Fraktion GRÜNE weist darauf hin, bei den in der Begrün-
dung des Änderungsantrags 10/4 kritisierten Ausgaben für Dienstleistungen Drit-
ter gehe es um Ausgaben für die Büros, die die FFH-Managementpläne erarbei -
teten. Es handle sich hierbei um eine EU-rechtlich vorgegebene Pflichtaufgabe.
Diese könne und solle nicht von den Behörden wahrgenommen werden. Auch
unter der früheren, schwarz-gelben Landesregierung seien die Managementpläne
durch Dienstleister erarbeitet worden. Er empfehle, den Änderungsantrag 10/4 zu -
rückzuziehen. 

Er betont, die Aussage, mit Ausnahme der Krefelder Studie lägen keine Erkennt-
nisse über den Artenschwund vor, sei zurückzuweisen. Es gebe zahlreiche natio -
nale und internationale wissenschaftliche Untersuchungen, die den Artenrück-
gang belegten. Er verweise etwa auf die Studien zu den Isarauen in Bayern sowie
zum Nördlinger Ries im Grenzgebiet zu Baden-Württemberg. Zu Baden-Würt-
temberg selbst gebe es nur wenig Material, wohl aber noch nicht ausgewertete In-
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sektenzugbeobachtungen am Randecker Maar seit fast einem halben Jahrhundert.
Es bestehe jedoch hoher Bedarf, zu wissen, wie die Situation in Baden-Württem-
berg sei.

Weiter teilt er mit, von den in dem Änderungsantrag 10/13 vorgesehenen zusätz -
lichen Mitteln sollten in den Jahren 2018 und 2019 jeweils 150 000 € für den Her-
denschutz vor Wölfen eingesetzt werden.

Die vom Finanzministerium auferlegten Einsparungen würden innerhalb des Um -
weltministeriums auf die Bereiche verteilt, die einsparfähig seien. Hierzu ge höre
leider auch der Bereich des Naturschutzes. Das Ministerium habe aber zugunsten
des Naturschutzes eine einzelplanspezifische globale Minderausgabe von 1 Mil-
lion € bzw. 2 Millionen € aufgerufen, um diese Einsparungen innerhalb des Hauses
zu verteilen.

Erfreulicherweise gebe es aufgrund der gestiegenen Steuereinnahmen zusätzliche
Mittel, die entsprechend der Mehrbedarfe und der politischen Schwerpunktset-
zung eingesetzt werden könnten. Hiervon profitiere der Naturschutz durch das
Sonderprogramm zur Stärkung der biologischen Vielfalt. 

Der Abgeordnete der Fraktion der FDP/DVP bekräftigt, seine Fraktion werde sich
bei der Abstimmung über den Änderungsantrag 10/13 der Stimme enthalten, weil
sie einerseits eine Studie zur Entwicklung der biologischen Vielfalt in Baden-
Württemberg befürworte, andererseits aber andere Maßnahmen nicht mittrage. 

Den Änderungsantrag 10/4 werde seine Fraktion aufrechterhalten. Für die He r -
anziehung Externer zur Wahrnehmung der Pflichtaufgaben seien schon immer die
entsprechenden Mittel vorgesehen worden. In Anbetracht der erheblichen Auf -
stockung der Mittel in diesem Bereich im Staatshaushaltsplan 2017 halte seine
Fraktion den veranschlagten Mittelzuwachs um mehr als 6 Millionen € im Jahr
2018 und mehr als 7 Millionen € im Jahr 2019 für falsch. 

Der Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft legt dar, um den Einspar -
auflagen des Finanzministeriums nachzukommen, bleibe nichts anderes übrig, als
in den politischen Schwerpunktbereichen Klimaschutz, Energiewende, Nach-
haltigkeitsstrategie und Naturschutz Einsparungen vorzunehmen. Der Bereich
Wasser bleibe hier außen vor, weil die Finanzierung aus dem Wasserentnahme -
entgelt erfolge. 

Gemessen an dem Anteil des Naturschutzbereichs am Haushalt des Umweltminis-
teriums hätte die Einsparung in diesem Bereich noch größer ausfallen müssen. Im
Wege einer einzelplanspezifischen globalen Minderausgabe würden die Einspa -
rungen aber weiter verteilt. Er halte dies für eine vernünftige Herangehensweise. 

Der Änderungsantrag 10/2 wird mehrheitlich abgelehnt.

Der Vorsitzende stellt fest, der Änderungsantrag 10/4 gehe weiter als der Än-
derungsantrag 10/13. Daher lasse er zuerst über den Änderungsantrag 10/4 ab-
stimmen.

Der Änderungsantrag 10/4 wird mehrheitlich abgelehnt.

Bei einigen Enthaltungen stimmt der Ausschuss dem Änderungs -
antrag 10/13 einstimmig zu. 

Kapitel 1008 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge -
nehmigt. 

Kapitel 1009

Energiewirtschaft

Der Vorsitzende ruft die Änderungsanträge 10/14, 10/9 und 10/6 mit zur Beratung
auf.

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD führt zum Änderungsantrag 10/6 aus, es
sei unstreitig, dass das Land in den Bereichen Energie und Klimaschutz eine zen-
trale Zukunftsaufgabe habe. Nach Ansicht der SPD-Fraktion sollte in den Be -
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reichen Wärmewende und Energiespeicher mehr getan werden. Beantragt werde
daher eine Erhöhung der Mittelansätze bei den Titeln 683 70 – Zuschüsse für
laufende Zwecke an private Unternehmen – und 892 70 – Zuschüsse für Investi-
tionen an private Unternehmen – um jeweils 500 000 € in den Jahren 2018 und
2019. Es handle sich hierbei um eine im Vergleich zu anderen Volumina mode -
rate Erhöhung, die der Sache dienlich wäre.

Ein Abgeordneter der Fraktion GRÜNE äußert, der mit dem Änderungsantrag
10/6 verfolgte Zweck sei sicherlich sinnvoll. Zu bedenken sei allerdings, dass sich
bei den betreffenden Programmen die Rahmenbedingungen geändert hätten. So
habe sich die durch die Förderung der KfW erzielte Hebelwirkung grundlegend
verändert. Die KfW habe mittlerweile andere, attraktivere Programme aufgelegt.
Zudem hätten sich die Zinssituation und die Rahmenbedingungen der L-Bank
geändert. Vor diesem Hintergrund sähen die Grünen keinen Bedarf mehr, seitens
des Landes zusätzliche Mittel in diesem Bereich einzustellen, und lehnten daher
den Änderungsantrag 10/6 ab.

Dem Änderungsantrag 10/14 wird mehrheitlich zugestimmt. 

Der Vorsitzende merkt an, der Änderungsantrag 10/9 gehe weiter als der Än-
derungsantrag 10/6. Daher werde er über den Änderungsantrag 10/9 zuerst ab-
stimmen lassen.

Die Änderungsanträge 10/9 und 10/6 werden jeweils mehrheitlich
abgelehnt. 

Kapitel 1009 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge -
nehmigt.

Kapitel 1010

Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 
Baden-Württemberg 

Der Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft weist darauf hin, die in
dem Änderungsantrag 10/3 vorgesehenen Stellenstreichungen umfassten auch
eine Stelle, die für Aufgaben der IT-Sicherheit gedacht sei. 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag 10/3 mehrheitlich ab.

Kapitel 1010 mehrheitlich genehmigt. 

Kapitel 1011 einstimmig genehmigt.
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Kapitel 1012

Nationalpark Schwarzwald

Der Vorsitzende weist darauf hin, Abschnitt I Ziffer 1 des Änderungsantrags 10/5
gehe weiter als Abschnitt I des Änderungsantrags 10/10, sodass er zuerst über den
Änderungsantrag 10/5 abstimmen lasse.

Die Änderungsanträge 10/5 und 10/10 werden jeweils mehrheitlich
abgelehnt.

Kapitel 1012 mehrheitlich genehmigt.

Der Vorsitzende stellt fest, zu der Zukunftsoffensive III und den Zukunftsinvesti-
tionen für den Bereich des Umweltministeriums lägen keine Fragen vor. 

Er dankt den Vertreterinnen und Vertretern des Ministeriums für Umwelt, Klima
und Energiewirtschaft für die Teilnahme an der Beratung.

04. 12. 2017 / 07. 12. 2017

Dr. Markus Rösler für den Bereich Umwelt

Andreas Glück für den Bereich Klima und Energiewirtschaft
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